
EMPFEHLUNG DER KOMMISSION 

vom 3. März 2014 

zur Überwachung auf Spuren bromierter Flammschutzmittel in Lebensmitteln 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/118/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 292, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Bromierte Flammschutzmittel sind bromhaltige organi
sche Verbindungen, die Erzeugnissen zugesetzt werden, 
um die Entflammung brennbarer Materialien zu verhin
dern oder zu erschweren. Gewöhnlich werden sie in den 
unterschiedlichsten Verbrauchsgütern (z. B. elektro
nischen Geräten, Autos, Möbeln und Baustoffen) verwen
det, um sie schwerer entflammbar zu machen. Aus den 
mit ihnen behandelten Erzeugnissen können sie auslau
gen oder verdampfen. Da Verbrauchsgüter am Ende ihrer 
Nutzungsdauer entsorgt werden, haben diese Mittel im 
Laufe der Zeit die Umwelt und die Lebensmittelkette 
kontaminiert. 

(2) Viele bromierte Flammschutzmittel sind persistent, bio
akkumulierbar sowie für Mensch und Umwelt toxisch. 
Sie stehen im Verdacht, neurologische Verhaltensstörun
gen und Störungen der hormonalen Systeme hervorzuru
fen und wurden in Fauna, Flora und Umwelt nachgewie
sen. 

(3) Die Kommission beauftragte daher die Europäische Be
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), ein wissenschaft
liches Gutachten über die Gesundheitsrisiken durch bro
mierte Flammschutzmittel in Lebensmitteln zu erstellen. 

(4) Das EFSA-Gremium für Kontaminanten in der Lebens
mittelkette veröffentlichte zwischen September 2010 
und September 2012 sechs wissenschaftliche Gutach
ten ( 1 ) über verschiedene Klassen bromierter Flamm
schutzmittel. 

(5) Die EFSA empfahl, für einige dieser Klassen weitere Da
ten über Gehalte in Lebensmitteln und im menschlichen 
Körper zu sammeln. 

(6) Die Gehalte bromierter Flammschutzmittel in Lebensmit
teln tierischen Ursprungs könnten mit dem Vorkommen 
dieser Stoffe in Futtermitteln zusammenhängen; auf der 
Grundlage der ersten Ergebnisse der Überwachung von 
Lebensmitteln im Jahr 2014 könnte also 2015 eine Emp
fehlung zur Überwachung von Futtermitteln folgen — 

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN: 

1. Die Mitgliedstaaten sollten 2014 und 2015 Lebensmittel im 
Hinblick auf das Vorkommen bromierter Flammschutzmittel 
überwachen. Die Überwachung sollte ein breites, die Kon
sumgewohnheiten widerspiegelndes Spektrum von Lebens
mitteln umfassen, um zu einer akkuraten Beurteilung der 
Exposition zu gelangen; für die unterschiedlichen Klassen 
von bromierten Flammschutzmitteln sollten unterschiedliche 
Lebensmittel gewählt werden. 

2. Die Mitgliedstaaten sollten den Probenahmeverfahren gemäß 
Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 252/2012 der Kommis
sion ( 2 ) folgen, damit gewährleistet ist, dass die Proben re
präsentativ sind für die beprobte Partie. 

3. Die Mitgliedstaaten sollten die verschiedenen Klassen bro
mierter Flammschutzmittel analysieren, um den Nachweis 
der folgenden Stoffe in einzelnen Lebensmitteln führen zu 
können: 

a) Klasse der polybromierten Diphenylether (PBDE): 2,2‘,4- 
Tribromdiphenylether (BDE-28, CAS-Nr. 41318-75-6); 
2,2‘,4,4’-Tetrabromdiphenylether (BDE-47, CAS-Nr. 
5436-43-1); 2,2‘,4,5’-Tetrabromdiphenylether (BDE-49, 
CAS-Nr. 243982-82-3); 2,2‘,4,4‘,5-Pentabromdiphenylet
her (BDE-99, CAS-Nr. 60348-60-9); 2,2‘,4,4‘,6-Pent
abromdiphenylether (BDE-100, CAS-Nr. 189084-64-8); 
2,2‘,3,4,4’,5’-Hexabromdiphenylether (BDE-138, CAS-Nr. 
67888-98-6); 2,2‘,4,4‘,5,5’-Hexabromdiphenylether (BDE- 
153, CAS-Nr. 68631-49-2); 2,2‘,4,4‘,5,6’-Hexabromdiphe
nylether (BDE-154, CAS-Nr. 207122-15-4); 
2,2‘,3,4,4‘,5‘,6-Heptabromdiphenylether (BDE-183, CAS- 
Nr. 207122-16-5) und 2,2‘,3,3‘,4,4‘,5,5‘,6,6’-Decabromdi
phenylether (BDE-209, CAS-Nr. 1163-19-5) in Eiern
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und Eiprodukten, Milch und Milchprodukten, Fleisch und 
Fleischprodukten, tierischen und pflanzlichen Fetten und 
Ölen, Fisch und sonstigen Meeresfrüchten, Produkten für 
spezifische Ernährungszwecke sowie Säuglings- und 
Kleinkindnahrung unter Verwendung einer Analyse
methode mit einer Bestimmungsgrenze von 0,01 ng/g 
Frischgewicht oder darunter; 

b) Klasse der Hexabromcyclododecane (HBCDD): (+/–)-α- 
HBCD (1,2,5,6,9,10-Hexabrom-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel- 
cyclododecan, (CAS-Nr. 134237-50-6); (+/–)-β-HBCD 
(1,2,5,6,9,10-Hexabrom-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-cyclo
dodecan, CAS-Nr. 134237-51-7) und (+/–)-γ-HBCD 
(1,2,5,6,9,10-Hexabrom-(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-cyclo
dodecan, (CAS-Nr. 134237-52-8) in Fisch und sonstigen 
Meeresfrüchten, Milch und Milchprodukten, Fleisch und 
Fleischprodukten, Eiern und Eiprodukten sowie Säuglings- 
und Folgenahrung. Die Analysemethoden für den Nach
weis von HBCDD umfassen den Nachweis von Stereoiso
meren und sollten eine Bestimmungsgrenze von 0,01 
ng/g Frischgewicht oder darunter haben; 

c) Klasse von Tetrabrombisphenol A und seinen Derivaten: 
Tetrabrombisphenol A (TBBPA, CAS-Nr. 79-94-7) und 
möglicherweise TBBPA-bismethylether (TBBPA-bME, 
CAS-Nr. 70156-79-5); TBBPA-bis(2-hydroxyethyl)ether 
(TBBPA-bOHEE, CAS-Nr. 4162-45-2); TBBPA-bisallylet
her (TBBPA-bAE, CAS-Nr. 25327-89-3); Tetrabrom
bisphenol A-bis(glycidylether) (TBBPA-bGE, CAS-Nr. 
3072-84-2) und TBBPA-bis(2,3-dibrompropyl)ether 
(TBBPA-bDiBPrE, CAS-Nr. 21850-44-2) in Fisch und 
sonstigen Meeresfrüchten, Fleisch und Fleischprodukten, 
Milch und Milchprodukten sowie Eiern und Eiprodukten. 
Die Analysemethoden für den Nachweis von Tetrabrom
bisphenol A (TBBPA) und seinen Derivaten sollten eine 
Bestimmungsgrenze von 0,1 ng/g Frischgewicht oder da
runter haben; 

d) Klasse von bromierten Phenolen und ihren Derivaten: 
2,4,6-Tribromphenol (2,4,6-TBP, CAS-Nr. 118-79-6); 
2,4-Dibromphenol (2,4-DBP, CAS-Nr. 615-58-7); 4- 
Bromphenol (4-BP, CAS-Nr. 106-41-2); 2,6-Dibromphe

nol (2,6-DBP, CAS-Nr. 608-33-3); Tetrabromiertes 
Bisphenol S (TBBPS, CAS-Nr. 39635-79-5); Tetrabrom
bisphenol S-Bismethylether (TBBPS-BME, CAS-Nr. 
70156-79-5) in Fisch und sonstigen Meeresfrüchten. 
Die Analysemethoden für den Nachweis von bromierten 
Phenolen und ihren Derivaten sollten eine Bestimmungs
grenze von 0,1 ng/g Frischgewicht oder darunter haben; 

e) neu auftretende und neuartige bromierte Flammschutz
mittel: Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat (TDBPP, CAS-Nr. 
126-72-7); N,N’-Ethylenbis(tetrabromphthalimid) (EBTEB
PI, CAS-Nr. 32588-76-4); Hexabromcyclodecan (HBCYD, 
CAS-Nr. 25495-98-1); Bis(2-ethylhexyl)tetrabromphthalat 
(BEH-TEBP, CAS-Nr. 26040-51-7); 2-Ethylhexyl-2,3,4,5- 
tetrabrombenzoat (EH-TBB, CAS-Nr. 183658-27-7) und 
Dibromneopentylglycol (DBNPG, CAS-Nr. 3296-90-0) in 
Fisch und sonstigen Meeresfrüchten, Fleisch und Fleisch
produkten (auch genießbaren Schlachtnebenprodukten), 
tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen, Milch und 
Milchprodukten, Eiern und Eiprodukten sowie Säuglings- 
und Kleinkindnahrung. Die Analysemethoden für den 
Nachweis von neu auftretenden und neuartigen bromier
ten Flammschutzmitteln sollten eine Bestimmungsgrenze 
von 1 ng/g Frischgewicht oder darunter haben. 

4. Die Mitgliedstaaten sollten die Analyse von bromierten 
Flammschutzmitteln gemäß Anhang III der Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) unter Verwendung einer Analysemethode durchfüh
ren, die nachweislich verlässliche Ergebnisse liefert. 

5. Die Mitgliedstaaten der EFSA sollten die Überwachungsdaten 
(ausgedrückt auf Basis des Gesamtgewichts oder bezogen auf 
den Fettgehalt) regelmäßig mit den von der EFSA vorgesehe
nen Angaben im entsprechenden elektronischen Format 
zwecks Einspeicherung in eine Datenbank vorlegen. Sie soll
ten die Daten aus vorangegangenen Jahren beifügen, sofern 
diese anhand einer Analysemethode gewonnen wurden, die 
nachweislich zuverlässige Ergebnisse liefert, damit Expositi
onstrends überwacht werden können. 

Brüssel, den 3. März 2014 

Für die Kommission 

Tonio BORG 
Mitglied der Kommission
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